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aber erst mit seinem Tod oder nach seinem Tod end-
gültige Rechtswirkungen entfalten (Staudinger/Herzog, 
BGB, 2015, § 2311 Rn. 25). Im vorliegenden Fall wären 
daher die Nachlassgegenstände, die sich im Eigentum 
des Ehemannes befi nden, mit ihrem Verkehrs wert zum 
Zeitpunkt des Erbfalls in die Berechnung des Pfl icht-
teils des Sohnes einzustellen.

2. Verzicht auf das Pfl ichtteilsrecht und Schenkung
Hat der Erblasser zu Lebzeiten Vermögensgegenstän-
de aus seinem Nachlass ausgegliedert, so können in-
soweit Pfl ichtteilsergänzungsansprüche nach den 
§§ 2325 ff . BGB in Betracht kommen.

Voraussetzung dafür ist das Vorliegen einer rechtsgül-
tigen Schenkung. Der Schenkungsbe griff  im Rahmen 
des § 2325 BGB stimmt nach allgemeiner Ansicht mit 
dem der §§ 516 Abs. 1, 517, 1624 BGB überein (vgl. nur 
MünchKommBGB/Lange, 8. Aufl . 2020, § 2325 Rn. 17 
m. w. N.). Daraus folgt zum einen, dass der Empfänger 
objektiv aus dem Vermögen des Erblassers be reichert 
sein muss und zum anderen auf der subjektiven Ebene, 
dass Zuwendender und Empfänger darüber einig gewe-
sen sein müssen, dass die Zuwendung ganz oder teil-
weise unentgeltlich erfolgt (MünchKommBGB/Lange, 
§ 2325 Rn. 17 m. w. N.).

Da es um die Ausgliederung eines dem Vermögen des 
Erblassers bereits zurechenbaren Vermögenswertes 
geht, wäre dem Ehemann ein ihm bereits zu Lebzei-
ten angefallener Pfl icht teilsanspruch (vgl. §  2317 
Abs. 1 BGB) als Vermögenswert zuzurechnen. Würde er 
auf den bereits entstandenen Pfl ichtteilsanspruch ohne 
Gegenleistung verzichten (nach Entstehung des Pfl icht-
teilsanspruchs kommt insoweit ein Erlassvertrag i. S. v. 
§  397  BGB in Betracht), könnte insoweit eine Schen-
kung anzunehmen sein, die zu Pfl ichtteilsergänzungs-
ansprüchen i. S. d. §§ 2325 ff . BGB führen könnte.

Anders ist dies hinsichtlich eines Verzichts auf einen 
künftigen Erb- oder Pfl ichtteil im Rahmen eines Erb- 
oder Pfl ichtteilsverzichtsvertrages i. S. v. § 2346 BGB. 
Hier wird nicht auf ein bereits entstandenes Recht, son-
dern auf einen künftigen Anspruch verzichtet. Nach 
§  517  BGB liegt eine Schenkung nicht vor, wenn je-
mand zum Vorteil eines anderen einen Vermögens-
erwerb unterlässt oder auf ein angefallenes, noch nicht 
endgültig erworbenes Recht verzichtet oder eine Erb-
schaft oder ein Vermächtnis ausschlägt. Im Hinblick 
auf die Wertung des §  517  BGB wird auch der Ver-
zicht auf einen künftigen Erbteil oder Pfl ichtteil i. S. v. 
§ 2346 BGB von der Vorschrift erfasst und stellt damit 
keine Schenkung dar (so z. B. MünchKommBGB/
Koch, 8.  Aufl . 2019, §  517 Rn.  5; BeckOGK-BGB/
Harke, Std.:  1.4.2021, §  517 Rn.  8). Hierfür spricht, 

dass der Erb- oder Pfl ichtteilsverzicht i. S. v. §  2346 
BGB von einem Rechtserwerb noch entfernter ist als 
der in § 517 BGB explizit genannte Fall der Ausschla-
gung einer angefallenen Erbschaft oder eines angefalle-
nen Vermächtnisses. Der Erb- oder Pfl ichtteilsverzicht 
i. S. v. § 2346 BGB bedeutet damit inhaltlich nicht die 
Aufgabe eines Rechts, sondern lediglich eine Maßnah-
me, mit der sich der Verzichtende zu einem künftigen 
Rechtserwerb außer Stande setzt (BeckOGK-BGB/Har-
ke, § 517 Rn. 8).

3. Ergebnis
Der Verzicht auf das Pfl ichtteilsrecht i. S. v. §  2346 
Abs. 2 BGB löst keine Pfl ichtteilsergänzungsansprüche 
aus. Dies lässt sich mit der Wertung des § 517 BGB be-
gründen, wonach das Unterlassen eines künftigen Ver-
mögenserwerbs nicht als Schenkung anzusehen ist.
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1. Eine Beitragsbefreiung ist grundsätzlich als Son-
derrecht i.  S.  d. §  35 BGB anzusehen. Dessen Be-
gründung bedarf aber nicht stets der Zustimmung 
aller nichtprivilegierten Mitglieder.

2. Es ist selbstverständlich, dass die Mitglieder eines 
Schießsportvereins den Schießsport nur nach Maß-
gabe der Gesetze ausüben können. Dies muss in der 
Vereinssatzung nicht ausdrücklich hervorgehoben 
werden, auch nicht im Hinblick auf die waff enrecht-
lichen Beschränkungen, denen minderjährige Ver-
einsmitglieder unterliegen.

(Leitsätze der DNotI-Redaktion)

OLG Nürnberg, Beschl. v. 14.7.2021 – 12 W 2036/20

Problem
Die Satzung eines Schützenvereins sah vor, dass die Mit-
gliedschaft nur Personen über 14  Jahre erlangen kön-
nen. Ferner verpfl ichtete sie alle Mitglieder zur Zahlung 
von Beiträgen. Am 1.3.2020 fasste die Mitgliederver-
sammlung die Satzung mit ¾-Mehrheit insgesamt neu. 
Die beschlossene Fassung enthält kein Mindestauf-
nahmealter mehr, schreibt aber andererseits das Recht 
sämtlicher Mitglieder fest, den Schießsport auszuüben. 
Ferner befreit die Satzung „Ehrenmitglieder“ von Bei-
tragsleistungen.

Das Registergericht lehnte die Eintragung der Neufas-
sung ab: Bei der Beitragsbefreiung für Ehrenmitglieder 
handele es sich um ein Sonderrecht, dessen Begründung 
alle benachteiligten Mitglieder zustimmen müssten. 
Mit Blick auf das fehlende Mindestalter werde angeregt, 
zumindest das statutarische Recht zur Ausübung des 
Schießsports „auf Grundlage der bestehenden waff en-
rechtlichen Gesetzgebung einzuschränken“.

Entscheidung
Das OLG Nürnberg hat der Beschwerde des anmelden-
den Notars gegen die Zwischenverfügung stattgegeben. 
Es hält die beanstandeten Änderungen für eintragungs-
fähig.

Zur Einführung einer Ehrenmitgliedschaft mit Bei-
tragsbefreiung sei grundsätzlich lediglich eine Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich 
(§ 33 Abs. 1 S. 1 BGB). Zwar sei eine Beitragsbefreiung 
an sich als Sonderrecht i. S. d. § 35 BGB anzusehen, 
sodass deren Entziehung nur mit Zustimmung des be-
troff enen Mitglieds möglich sei. Daraus lasse sich aber 
nicht herleiten, dass auch die Begründung der Zustim-
mung sämtlicher nichtprivilegierter Mitglieder bedürfe. 
Der vereinsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ver-
lange dies nicht, wenn die Ungleichbehandlung ein-

zelner Mitglieder gerechtfertigt sei, wie etwa bei der 
Ehrenmitgliedschaft aufgrund besonderer Verdienste 
oder mit Blick auf die Tatsache, dass Ehrenmitglieder 
regelmäßig nicht mehr aktiv im Erwerbsleben stünden. 
Allerdings müsse zumindest theoretisch jedes Mitglied 
die Chance haben, das neu geschaff ene Ehrenamt ein-
mal selbst zu erlangen. Dies sei nach der neugefassten 
Satzung grundsätzlich der Fall.

Insbesondere bei der Satzungsneufassung habe das 
Registergericht die Satzung grundsätzlich im gleichen 
Umfang zu überprüfen wie bei der Erstanmeldung 
des Vereins. Die geänderten Satzungsbestimmungen 
bzgl. des Mindestaufnahmealters und des Rechts, den 
Schießsport auszuüben, stellten jedoch kein Eintra-
gungshindernis dar. Zwar seien Minderjährige unter 
14  Jahren aufgrund waff enrechtlicher Bestimmungen 
nur mit Einschränkungen berechtigt, den Schießsport 
auszuüben (s. § 27 Abs.  3 Waff G). Es liege aber kein 
Gesetzesverstoß darin, dass diese Beschränkungen in 
der Satzung nicht besonders zum Ausdruck kämen. 
Vielmehr sei es selbstverständlich, dass alle Vereinsmit-
glieder den Schießsport nur nach Maßgabe der waff en-
rechtlichen und immissionschutzrechtlichen Vorschrif-
ten ausüben könnten.

BGB §§ 305c, 307 Abs. 1, Abs. 2; 309 Nr. 13
Vertrag zugunsten Dritter; Ausschluss der Änderung 
des Bezugsberechtigten durch Testament oder Erb-
vertrag; AGB; Inhaltskontrolle

Eine von der versprechenden Bank im Rahmen einer 
Verfügung zugunsten Dritter für den Todesfall vor-
formulierte Klausel, wonach ein Widerruf der Dritt-
begünstigung bezogen auf das Deckungsverhältnis 
nur durch eine (schriftliche) Erklärung des Ver-
sprechensempfängers gegenüber der Bank erfolgen 
kann, erweist sich weder als überraschend noch als 
unwirksam.

(Leitsatz der DNotI-Redaktion) 

OLG Dresden, Urt. v. 1.7. 2021 – 8 U 276/21 

Problem
Die Erblasserin unterhielt bei der beklagten Bank einen 
sog. Prämiensparvertrag, bei dem der M (der zu die-
sem Zeitpunkt noch als Alleinerbe vorgesehen war) als 
Begünstigter für den Todesfall eingesetzt war. In den 
Vertragsbedingungen war vorgesehen, dass diese Ein-
setzung zwar einseitig durch die Erblasserin widerrufen 
werden kann, aber nur durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Bank. Ein Widerruf durch Testament 


